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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1978

Norm

StPO §364

Rechtssatz

Die Frage der Rechtzeitigkeit der Rechtsmittelausführung kann nicht im Wege eines Wiedereinsetzungsantrags sondern

nur mit Beschwerde gegen den erstgerichtlichen Zurückweisungsbeschluß releviert werden.
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